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Sitzung vom 30. Oktober 1991

3687. Nutzungsplanung Hittnau (Ergänzung)
Mit RRB Nr. 3700/1985 genehmigte der Regierungsrat die Nutzungspla
nung der Gemeinde Hittnau. Mit Beschluss vom 24. Juni 1991 hob die
Gemeindeversammlung Hittnau Art. 6.4 BauO (Verbot für die Erstel
lung von Aussenantennen) ersatzlos auf.

Gemäss Zeugnissen der Bezirksratskanzlei Pfäffikon vom 26. Sep
tember 1991 und der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 26.
August 1991 sind gegen diesen Beschluss keine Rekurse eingegangen.
Der Gemeinderat Hittnau ersucht mit Schreiben vom 10. September
1991 um Genehmigung der Vorlage. Der Genehmigung steht nichts ent
gegen.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

1. Die von der Gemeindeversammlung Hittnau am 24. Juni 1991 be
schlossene ersatzlose Aufhebung von Art. 6.4 BauO wird genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Hittnau, 8335 Hittnau, die Kanzlei
der Baurekurskommissionen, das Verwaltungsgericht sowie an die Di
rektion der öffentlichen Bauten.

Zürich, den 30. Oktober 1991

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

Roggwiller


